
Anlage A zur V/0260/2018 
Kurzüberblick 

Mit der Vorlage wird die Erhöhung des Eigenanteils der goCard bis zur rechtlich zulässigen 
Höchstgrenze vorgeschlagen. Die Erhöhung nach 5 Jahren entspricht einer prozentualen Steige-
rung um ca. 10 %. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird flankierend das Ziel „Wir werden Münster zu einer Stadt mit höchster Le-
bens- und Erlebnisqualität weiterentwickeln:- mit hoher Umwelt- und Naturqualität“ verfolgt. Ne-
ben den gesetzlichen Vorgaben für die Schülerfahrkosten einschließlich dem im § 12 Abs. 4 der 
Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz - Schülerfahrkostenverordnung (Schfk-
VO) - vorgesehenen Vorrang des ÖPNV dient die Nutzung des ÖPNV durch Schülerinnen und 
Schüler sowohl Umweltschutzaspekten wie auch deren Sicherheit. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2018 enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan 2018 enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

Es entstehen keine zusätzlichen Aufwendungen. 

Der gesamte Bereich der Schülerfahrkosten ist für 2018 mit 8.204.770,00 € (2018) veranschlagt; 
hiervon entfallen ca. 3,4 Mio € (2017) auf die goCard der Stadtwerke. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Schülerfahrkosten sind gemäß § 97 SchulG bei Vorliegen der Voraussetzungen zu gewähren. 
Bezüglich der Wahl der Verkehrsmittel und der Abwicklung des Schülertickets hat der Schulträger 
Spielräume, die jedoch die grundsätzliche Kostenverpflichtung nicht reduzieren.. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 
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